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des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung vom 18. Januar 1989 

170. Nutzungsplanung Hettlingen (Ergänzung) 
Am 29. Juni 1984 setzte die Gemeindeversammlung Hettlingen die kom-
munale Nutzungsplanung fest. Da gegen die Zuweisung des Grund-
stücks Kat.-Nr. 93 im Worbgraben Rekurs erhoben wurde, konnte diese 
Festsetzung einstweilen nicht genehmigt werden (RRB Nr. 91/1985). In-
zwischen wurde dieser Rekurs rechtskräftig abgewiesen. Die Reserve-
zone im Bereich des Grundstücks Kat.-Nr. 93 kann somit genehmigt 
werden. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der Beschluss der Gemeindeversammlung Hettlingen vom 29. Juni 
1984 betreffend Zuweisung des Grundstücks Kat.-Nr. 93 im Worbgra-
ben zur Reservezone wird genehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Hettlingen, 8442 Hettlingen (unter 
Beilage des mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Zonenplans), 
das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der Baurekurskommissionen sowie 
an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 18. Januar 1989 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber: 

Roggwiller 


